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Beschlüsse des Verwaltungsrates 
 
 
Gestützt auf das Reglement für die Abgabe elektrischer Energie vom 1. Jan. 2000 
(Art. 6.5), erlässt die Elektra Wolfwil für den Anschluss von Wohnhäusern,  
Landwirtschafts- und Gewerbebauten folgende Bedingungen: 
 
 
1. Anschluss von Wohnhäusern 
Zur Mitfinanzierung des Verteilnetzes wird für jede neu erstellte Wohnung ein Netzkosten-
beitrag von Fr. 2'000.-- exklusiv Mehrwertsteuer erhoben. 
 
 
2. Anschlüsse von Landwirtschafts- und Gewerbebauten 
Der Netzkostenbeitrag wird von Fall zu Fall, auf Grund des Leistungsbedarfs individuell 
festgelegt. 
 
 
3. Wirtschaftlichkeit von Neuanschlüssen 
Die Elektra kann verlangen, dass die dauernde Wirtschaftlichkeit von Neuanschlüssen 
durch vom Abonnenten zu entrichtende Beiträge an die Aufwendungen für die Bereitstel-
lung der Energie gesichert wird. Einen Kostenbeitrag hat der Abonnent jedenfalls dann zu 
entrichten, wenn die voraussichtlichen Jahreseinnahmen für Energielieferung weniger als 
20 % der Elektra Wolfwil erwachsenden Kosten ergeben. In diesem Fall gilt als minimaler 
Beitrag die fünffache Differenz zwischen 20 % der Anlagekosten und den voraussichtlichen 
Jahreseinnahmen. Das Verursacherprinzip, die Wirtschaftlichkeit des Netzes oder eventuel-
le besondere Verhältnisse werden dabei berücksichtigt. 
 
 
4. Bei Um- und Ausbauten von bestehenden Liegenschaften wird für jede zusätzlich er-
stellte Wohnung einen Netzkostenbeitrag von Fr. 2'000.-- exklusive Mehrwertsteuer er-
hoben. 
 
 
Beschluss der Generalversammlung der Elektra Wolfwil  
vom 26. März 1999: 
 
5. Anschluss von speziellen Apparaten 
Der Anschluss von Elektroheizungen, Wärmepumpen, Saunaöfen etc. ist bewilligungs-
pflichtig. Zur Finanzierung des Verteilnetzes werden für diese Apparate zusätzliche Netz-
kostenbeiträge wie folgt erhoben: 
 
Elektroheizungen beitragsfrei 
  
Wärmepumpen bis 5 kW beitragsfrei 
Wärmepumpen ab  5 kW Fr. 100.-/kW 
  
Saunaöfen Fr. 100.-/kW 
 
 
Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Änderungen bleiben vorbehalten. 
 


